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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs1;

ASVG §4 Abs2;

Rechtssatz

Die in den Erkenntnissen VwGH 30.5.1995, 93/08/0138 und 16.2.1999, 96/08/0171, entwickelte Rsp betre:end

Arbeitslosigkeit eines Geschäftsführers einer GmbH ist auch auf Mitglieder der Leitungsorgane von Vereinen

anzuwenden, sofern deren Verp<ichtungen zur Dienstleistung und zur Geschäftsbesorgung schon allein durch das

Organschaftsverhältnis zum Verein begründet worden sind. (Hier bejaht, weil die mit der Leitung und Vertretung des

Vereines verbundenen Rechte und P<ichten bereits durch die Bestellung als Geschäftsführerin begründet wurden,

ohne dass es eines weiteren Rechtsaktes, etwa eines Anstellungsvertrages, bedurfte und weil keine Trennbarkeit der

Tätigkeiten vorlag.)
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